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Frau an der Heizung: Die Kosten 
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für junge Unternehmen. 

für den Dezember-Abschlag 
übernahm der Bund.
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aus dem letzten Jahr könnten hingegen 
u verstehen sein, diese Nichtbesteue-

des Organkreises, beschränken. 
Nils Bleckmann
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Das gilt selbst bei einer Veräußerung unter 
erheblichem Druck des Ex-Partners. 
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Diese Seite erscheint in Kooperation mit den 
Fachredaktionen der dfv-Mediengruppe.

 wenn im Veranlagungszeitraum 2023 
Einkommensgrenzen überschritten 

Tarif. Dabei kommt im Einkommen die 
Leistungsfähigkeit zum Ausdruck. Der Tarif 
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eteiligung 
attraktiver 
machen
Ein Gesetz verspricht 

verbesserte Steuerregeln 
eit einiger Zeit klingen neue Gesetze, 
ls ob sie von einer Marketingabtei-
ung ersonnen wären – man denke nur 
n das „Gute-Kita-Gesetz“, das „Qua-
ifizierungschancengesetz“ oder das 
Starke-Familien-Gesetz“. Nicht im-

er hält der Inhalt, was der Werbetitel 
erspricht. Was die Steuerregeln zur 

itarbeiterbeteiligung an Start-ups 
nd jungen Unternehmen angeht, ist 
ies beim Entwurf des ebenfalls ambi-
ioniert betitelten „Zukunftsfinanzie-
ungsgesetzes“ erfreulich anders. Die 

ewährung von Unternehmensbeteili-
ungen an Mitarbeiter ist für Start-ups 
nd junge Unternehmen besonders 
ichtig. Denn sie schont Liquidität 
nd bindet und incentiviert Fachkräfte 

n der entscheidenden Wachstumspha-
e. Aktuell ist dies aber steuerlich unat-
raktiv, denn die Zuwendung der Be-
eiligung muss sofort versteuert wer-
en, obwohl der Mitarbeiter keine 
armittel zur Begleichung der Steuer 
rhält. Im Jahr 2021 eingeführte Er-

eichterungen haben sich wegen der zu 
ngen Voraussetzungen als praxisun-
auglich erwiesen.

un also der vorgeschlagene große 
urf ab 2024: Ein deutlich erhöhter 

teuerfreibetrag, kombiniert mit ei-
em auch in der Praxis handhabbaren 
ufschub der Besteuerung bis zur Ver-

ußerung der Beteiligung, sowie groß-
ügige Übergangsregelungen, wenn 
as junge Unternehmen den Durch-
ruch schafft, lassen auf ein – auch im 

nternationalen Vergleich – attraktives 
und zukunftsfähiges Mittel zur 

Gewinnung von Mitarbeitern 
Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz 
Kalt erwischt
m Dezember brauchten Bürger mit Gas- oder Fernwärmeheizung keinen Abschlag zu 
. Bitte Mut zu mehr 
olchen Inhalten.
ichael Stahlschmidt Frankfurt

ie Bundesregierung brachte wegen 
der gestiegenen Gaspreise infolge des 
Ukrainekriegs eine Soforthilfe auf 
den Weg. Die Kosten für den De-
zember-Abschlag übernahm der 

und. Technisch wurde dies gelöst, indem 
en Gas- und Fernwärmekunden der Ab-
chlag für den Monat Dezember nicht in 
echnung gestellt wurde, sondern von den 
as- beziehungsweise Fernwärmeversor-

ern beim Bund als Ausgleichszahlung be-
ntragt werden konnte. Individuelle Merk-
ale der Letztverbraucher wurden nicht be-

ücksichtigt, da der Anknüpfungspunkt der 
inzelne Gas- oder Fernwärmeanschluss 
ar. Dass die Versorger keinerlei Informa-

ionen über die Einkommenssituation der 
unden haben, bedarf nicht der Erörterung. 

Um die Besteuerung sicherzustellen, 
urden im Jahressteuergesetz 2022 neue 
egelungen kodifiziert. Nach diesen Vor-

chriften ist ab einem zu versteuernden Ein-
ommen von 66.915 Euro beziehungsweise 
33.830 Euro bei Zusammenveranlagung 
ie Besteuerung des Entlastungsbetrags vor-
esehen. Es wird fingiert, dass die Entlas-
ung zu den sonstigen Einkünften zählt. Der 
ufluss des Betrags ist im Jahr der Erteilung 
er Abrechnung. Die Besteuerung setzt nur 

zahlen. Manche müs
wurden. Warum der Gesetzgeber die Gren-
ze von 66.915 Euro gewählt hat, bleibt un-
klar. Die Besteuerung des Entlastungsbe-
trags ist nicht frei von Bedenken.

„Leitgedanke des Einkommensteuer-
rechts ist es, die Erwerbssphäre von der Pri-
vatsphäre und so die Einkommenserzielung 
von der Einkommensverwendung zu tren-
nen. Die Besteuerung der Entlastung aus der 
Soforthilfe im privaten Bereich bricht gänz-
lich mit dieser Systematik.“ Offenkundig er-
fährt der Steuerpflichtige durch die Über-
nahme des Dezember-Abschlags eine Ent-
lastung. „Die Kosten seiner privaten 
Lebensführung fallen durch die staatliche 
Hilfe geringer aus“, so Peter Mandler, Hes-
sische Hochschule für öffentliches Manage-
ment und Sicherheit. Eine Einnahme im 
Sinne der sieben Einkunftsarten des Ein-
kommensteuergesetzes liegt nicht vor. Der 
Gesetzgeber hat diesen Umstand gesehen 
und versucht, durch den Kunstgriff der Fik-
tion der Besteuerung die Grundsystematik 
zu unterlaufen.

Neu ist auch, dass eine Geldleistung erst 
ab einem bestimmten zu versteuernden 
Einkommen als Einnahme im Sinne einer 
Einkunftsart anzusehen ist. Damit gelingt 
dem Gesetzgeber die Vermischung der bis-
her getrennten Ebenen von Einkünfte- be-
ziehungsweise Einkommensermittlung und 

n diese Entlastung aber als Ein
stellt lediglich die Ermittlung der Steuerbe-
lastung dar. Der Gesetzgeber stellt mit die-
ser Regelung auch ein weiteres Prinzip zur 
Disposition. Sozialleistungen sind mangels 
Erwerbseinkommenseigenschaft nicht zu 
versteuern. So sind Elterngeld und Kran-
kengeld steuerfrei. Sie unterfallen lediglich 
dem sogenannten Progressionsvorbehalt 
und erhöhen den individuellen Steuersatz. 
Dogmatisch stellt sich die Frage, wie sich die 

usgleichszahlung in dieses System einfügt. 
Die Zahlung ist sicherlich eher eine Zahlung 
mit sozialem Charakter als eine Zahlung mit 
Einkommenserzielungscharakter.

Praktisch bedeutsamer dürften die Über-
legungen sein, ob wegen der systematischen 

erwerfungen ein Rechtsbehelf, mit dem 
die Besteuerung angegriffen wird, sinnvoll 
erscheint. Das Anliegen des Gesetzgebers 
war es, Gutverdiener in höherem Maße an 
den Kosten der Krisenbewältigung zu betei-
ligen als Geringverdiener. Wegen der kur-
zen Reaktionszeit sind treffgenaue und so-
zialpolitische Aspekte schwierig umzuset-
zen gewesen. Professor Michael Stahlschmidt ist 

ommen versteuern. 
erater“.
das
nen
Florian Lechner 
 ist Partner bei Allen & 
Overy und Autor der 
dI
n

Fachzeitschrift 
„Betriebs-Berater“. 
Umsatzsteuerrechtliche Organschaft
Frage zur Organschaft
uxemburg/München. Regelmäßig drehen 
ich die Streitfälle zu den deutschen Rege-
ungen der umsatzsteuerrechtlichen Organ-
chaft um die Frage, unter welchen Voraus-
etzungen eine solche gegeben ist. Nun-

ehr hegt der Bundesfinanzhof (BFH) aber 
uch Zweifel daran, welche Rechtsfolgen 
ich aus dem Vorliegen einer Organschaft 
rgeben. In den letzten 100 Jahren gingen 
inanzgerichtsbarkeit und -verwaltung da-
on aus, dass zwischen Mitgliedern eines 
rgankreises ausgetauschte Leistungen, so-

enannte Innenumsätze, nicht der Umsatz-
teuer unterliegen. Die Aussagen des Euro-
äischen Gerichtshofs (EuGH) in einem Ur-

rung sei ausgeschlossen. Der BFH ersucht 
ihn daher jetzt um Klärung der Umsatzbe-
steuerung solcher Leistungen. 

Die Organschaft dient als Gestaltungs-
instrument für Unternehmer, die nicht zum 
vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind, wie 
zum Beispiel im Finanz- und Gesundheits-
bereich. Denn sie ermöglicht eine rechtlich 
zulässige Vermeidung von sonst nicht ab-
zugsfähigen Vorsteuerbeträgen. Bejaht der 
EuGH die Steuerbarkeit von Innenumsät-
zen, könnte sich die Rechtsfolge der Organ-
schaft dann auf eine bloße Verwaltungsver-
einfachung, die Abgabe einer gemeinsamen 
Umsatzsteuererklärung für alle Beteiligten 

EU-Gerichtshof lässt Finanzhof an Rechtsfolgen zweifeln.
Scheidungsfolgenvereinbarung
Veräußerung bei Trennung
ünchen. Veräußert ein Ehegatte im Rah-
en der Vermögensauseinandersetzung an-

ässlich der Ehescheidung seinen Miteigen-
umsanteil an dem gemeinsamen Einfami-
ienhaus an den früheren Ehepartner, kann 
er Verkauf als privates Veräußerungsge-
chäft der Einkommensteuer unterfallen. 
er Bundesfinanzhof bestätigt, dass ein sol-

hes steuerpflichtiges privates Veräuße-
ungsgeschäft vorliegt, wenn ein Miteigen-
umsanteil an einer Immobilie innerhalb 
on zehn Jahren seit der Anschaffung wie-
er veräußert wird, auch wenn dies nach ei-
er Ehescheidung von einem Miteigentü-
er an den anderen vorgenommen wird. 

Verkauf des Einfamilienhaus
Dieser begründet keine das Veräuße-
rungsgeschäft ausschließende Zwangslage, 
wie sie etwa bei einer Zwangsversteigerung 
der Fall ist. Zwar ist die Veräußerung einer 
Immobilie dann nicht steuerbar, wenn die 
Immobilie durchgängig zwischen Anschaf-
fung und Veräußerung oder im Jahr der 

eräußerung und in den beiden vorange-
gangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wird. 

Ein in Scheidung befindlicher Ehegatte 
nutzt das in seinem Miteigentum stehende 
Immobilienobjekt aber dann nicht mehr zu 
eigenen Wohnzwecken, wenn er bereits 
ausgezogen ist und nur noch sein geschiede-

 löst Einkommensteuer aus.
 gemeinsame Kind 
. Christian Pelke
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